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Berichterstatter Sandro Beer: Danke, geschätzter Vizepräsident! Hiermit lege

ich den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates

vom 10. Dezember 2025 - - (Unruhe im Saal.)

Vizepräsident Michael Wanner: Darf ich um Geräuschdisziplin bitten? – Danke

schön. 

Berichterstatter Sandro Beer (fortsetzend): Hiermit bringe ich den Bericht des

Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 10. Dezember

2025 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988,

das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Mindestbesteuerungsgesetz, das

Umsatzsteuergesetz 1994, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das

Gebührengesetz 1957, das Konsulargebührengesetz 1992, das

Versicherungssteuergesetz 1953, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das

Feuerschutzsteuergesetz 1952, das Bodenschätzungsgesetz 1970, das

Bewertungsgesetz 1955, die Bundesabgabenordnung, das EU-Amtshilfegesetz,

das Kommunalsteuergesetz 1993, das Tabakmonopolgesetz 1996, das

Tabaksteuergesetz 2022, das Alkoholsteuergesetz 2022, das

Werbeabgabegesetz 2000, das COVID-19-Förderungsprüfungsgesetz und das

Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert werden,

Abgabenänderungsgesetz 2025. 

Der Bericht dazu liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur

Antragstellung:

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben.

Vizepräsident Michael Wanner: Wir gehen in die Debatte ein.
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Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Günter Pröller.
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